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Verordnung des Kultusministeriums  
und des Sozialministeriums  

zur Änderung der Corona-Verordnung 
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen

Vom 4. November 2021

Auf Grund von § 21 Absatz 5 Nummer 3 der Corona-
Verordnung (CoronaVO) vom 15. September 2021 (GBl. 
S. 794), die zuletzt durch Verordnung vom 20. Oktober 
2021 (GBl. S. 929) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugend-
kunstschulen vom 20. August 2021 (GBl. S. 723), die zu-
letzt durch Verordnung vom 15. Oktober 2021 (GBl. 
S. 862) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 3 wird wie folgt gefasst:

»§ 3

Testung

(1) Für nicht-immunisierte Personen im Sinne von § 5 
CoronaVO ist der Zutritt zu Angeboten nach den Maß-
gaben von § 15 Absatz 1 CoronaVO in Verbindung mit 
§ 1 CoronaVO gestattet. Für Lehrkräfte, Dozenten und 
jegliche sonstige Unterrichtenden oder Tätigen ist in al-
len Stufen ein Antigen-Schnelltest ausreichend. Die 
Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises nach § 15 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 CoronaVO gilt nicht bei nur 
kurzzeitigen Aufenthalten im Innenbereich, soweit dies 
für die Wahrnehmung des Personensorgerechts erforder-
lich ist. Der Nachweis kann erbracht werden durch

1. die Teilnahme an der vom Betreiber anzubietenden 
Testung; dies gilt auch, sofern an der Schule die  
Testung nicht vor oder unmittelbar nach dem Betreten 
des Schulgeländes oder Unterrichtsraums, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt am selben Tag durchgeführt 
wird, oder

2. den Nachweis einer Testung, der geführt werden kann 
durch

a) einen Testnachweis im Sinne des § 5 Absatz 4 Co-
ronaVO oder

b)  die Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtig-
ten entsprechend § 3 Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe b der Corona-Verordnung Schule (CoronaVO 
Schule); 

(2) Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben oder noch nicht eingeschult sind, sowie Schü-
lerinnen und Schüler gelten nach § 5 Absatz 3 CoronaVO 
hinsichtlich der Pflicht zur Vorlage eines negativen Test-
nachweises als getestete Personen, wobei die Glaubhaft-
machung des Schülerstatus in der Regel durch ein ent-
sprechendes Ausweisdokument oder einen sonstigen 
schriftlichen Nachweis der Schule zu erfolgen hat. Für 
Personen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
haben oder die sich aus medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können oder für die keine Impfempfeh-
lung der Ständigen Impfkommission besteht, gelten die 
Regelungen des § 5 Absatz 1 Satz 3 CoronaVO. Bei 
mehrtägigen Angeboten von Musik-, Kunst- und Jugend-
kunstschulen gelten hinsichtlich der Pflicht zur Vorlage 
eines Nachweises die Regelungen der Corona-Verord-
nung Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugend-
sozialarbeit. 

(3) Für die an den Einrichtungen nach § 1 tätigen Per-
sonen ist eine Eigenbescheinigung im Sinne von § 3 Ab-
satz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Absatz 3 Coro-
naVO Schule ausgeschlossen. Testungen der Personen 
nach Absatz 1 Satz 2 sind, sofern kein Testnachweis ei-
ner anderen zugelassenen Stelle gemäß § 5 Absatz 4 Co-
ronaVO vorgelegt wird, in der Einrichtung durchzufüh-
ren und von einer weiteren volljährigen Person zu über-
wachen, die deren ordnungsgemäße Durchführung sowie 
das Testergebnis bestätigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

stuttgart, den 4. November 2021

Kultusministerium

Schopper

Sozialministerium

Lucha

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 4. November 
2021 durch öffentliche Bekanntmachung des Kultus-
ministeriums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkün-
dungsgesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Verord-
nung am 5. November 2021 in Kraft.


